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nationale Meeresbodenbehörde, die mit Hilfe eines eige
nen Förderbetriebes oder durch gemischte Gesellschaften 
den Meeresboden ausbeutet, als auch unmittelbar durch 
die Staaten selbst erfolgen soll. Die Staaten sollen das 
Recht haben, unter der effektiven Kontrolle dieser Be
hörde und auf der Grundlage völkerrechtlicher Vereinba
rungen mit ihr Aktivitäten in diesem Gebiet zu entwik- 
keln.

Der jetzige Verhandlungstext spiegelt insbesondere das 
Recht der Staaten auf einen kontrollierten Zugang zu die
sem Gebiet nur ungenügend wider. Im Art. 151 ist vorge
sehen, daß allein die Meeresbodenbehörde Aktivitäten im 
Gebiet in zwei Formen entfaltet: Einmal soll das in Ge
stalt eines internationalen Förderbetriebes erfolgen, zum 
anderen in Zusammenarbeit mit Staaten, Staatsbetrieben 
sowie natürlichen und juristischen Personen, die aber 
lediglich im Aufträge und als eine Art „Erfüllungsgehilfe“ 
der Behörde mit dem Ziel tätig werden, den internationa
len Förderbetrieb mit den erforderlichen Finanzen- und 
technischen Ausrüstungen auszustatten.

Diese vorgeschlagene Regelung stößt vor allem auf den 
Widerstand der USA und anderer imperialistischer Staa
ten, die ein System anstreben, in dem insbesondere die 
multinationalen Monopole die Möglichkeit hätten, Maxi
malprofite zu erzielen. Auf Grund dieser starren Haltung 
steht deshalb trotz des weitgehenden Entgegenkommens 
der sozialistischen Staaten und der Kompromißbereitschaft 
einer ganzen Reihe von Entwicklungsländern ein für alle 
Seiten akzeptabler Kompromiß noch aus.

In den Verhandlungen sind die sozialistischen Staaten, 
um eine für alle Staaten annehmbare Regelung zu finden, 
der Forderung der Entwicklungsländer entgegengekom
men, die internationale Behörde mit Funktionen zur 
Durchführung einer sog. Rohstoffpolitik hinsichtlich der 
auf dem Meeresgrund außerhalb des Festlandsockels vor
handenen Mineralien zu betrauen. Das Wesen einer sol
chen Politik besteht in einer geregelten Erschließung der 
Rohstoffe des Tiefseebodens und in der Verhinderung 
negativer Folgen dieser Erschließung für die Wirtschaft 
insbesondere der Entwicklungsländer, die Hauptexpor
teure analoger Rohstoffe sind, welche auf ihrem Festland 
gewonnen werden. Durch die Haltung der sozialistischen 
Staaten war es möglich, gerade in dieser Frage ein breites 
Bündnis mit den Entwicklungsländern herzustellen.

Von besonderer Bedeutung ist die Aufnahme einer 
antimonopolistischen Klausel in diesen Teil der Konven
tion, wie sie von den sozialistischen Staaten und den Ent
wicklungsländern gefordert wird. Durch eine solche Klau
sel soll zunächst einmal die Zahl der Verträge, die die 
Behörde mit einem Staat abschließt, limitiert werden, um 
auszuschließen, daß insbesondere die imperialistischen 
Staaten, die über eine hochentwickelte Meeresbergbau
technik verfügen, einseitig riesige mineralische Vorkom
men ausbeuten können. Gleichzeitig soll durch eine solche 
Regelung eine bestimmte Zahl ertragreicher Gebiete für 
jene Staaten reserviert werden, die zur Zeit noch nicht 
die erforderlichen Finanzen und die Technik zur Ausbeu
tung dieses Gebietes besitzen. Verständlicherweise läge 
eine solche Regelung insbesondere im Interesse der Ent
wicklungsländer. Der jetzt vorliegende Text spiegelt diese 
Forderung der überwältigenden Mehrheit der Teilnehmer
staaten allerdings noch sehr ungenügend wider.

Hinsichtlich der Versammlung und des Rates der Mee
resbodenbehörde ist auch im neuen Text (Art. 154 ff.) das 
Verhältnis zwischen diesen beiden Hauptorganen noch 
nicht ausgewogen. Die Versammlung ist danach nicht nur 
das oberste Repräsentativorgan der Behörde, sondern auch 
mit den entscheidenden Vollmachten zur Durchführung 
der gesamten Politik beauftragt. Demgegenüber wird dem 
Rat nur eine untergeordnete Rolle zugewiesen. Ohne Zwei
fel ist es aber erforderlich, beide Organe in eine gleich
berechtigte Stellung, wenn auch mit genau begrenzten 
Kompetenzen, zu bringen. Auch hinsichtlich der Zusam

mensetzung des Rates sichern die jetzigen Vorschläge noch 
nicht eine angemessene Vertretung der RGW-Staaten, die 
über ein Drittel der Weltindustrieproduktion erbringen. 
Dies muß sich auch in der Zahl ihrer Vertreter unter den 
36 Mitgliedern des Rates niederschlagen.

Es besteht eine allgemeine Auffassung unter den Mit
gliedstaaten der Seerechtskonferenz, daß gerade in diesem 
Bereich, in dem bis jetzt noch wenig praktische Erfahrun
gen bei der Ausbeutung des Meeresgrundes vorliegen, nach 
einem bestimmten Zeitablauf eine Überprüfung der ange
nommenen Regeln erfolgen soll. Deswegen findet der Vor
schlag, nach 20 Jahren eine Revisionskonferenz durchzufüh
ren, allgemeine Zustimmung. Der jetzige Art. 153 berück
sichtigt jedoch noch nicht die Forderung der sozialisti
schen Staaten, die von anderen Ländern unterstützt wird, 
daß diese Revisionskonferenz bestimmte Grundprinzipien 
des Systems der Erforschung und Ausbeutung, wie z. B. 
das Recht der Staaten auf Zugang zum Gebiet, als jus 
cogens-Norm nicht ändern darf und daß alle Änderungen, 
die die Konferenz vorschlägt, erst nach ihrer Ratifizierung 
durch die betreffenden Staaten für diese rechtsverbindlich 
werden.

Die Tatsache, daß es bisher noch nicht gelungen ist, in 
diesen zentralen Fragen zu einer übereinstimmenden Auf
fassung zwischen allen Teilnehmerstaaten zu kommen, 
macht deutlich, welche Arbeit von der 7. Session noch zu 
leisten ist, um die Artikel zu diesem Komplex in eine 
Form zu bringen, die für alle Staaten annehmbar ist.

Reinhaltung der Meeresumwelt 
und wissenschaftliche Forschung * 5

Bereits der Text vom 6. Mai 1976 enthielt ausgewogene 
Formulierungen, die sowohl den Interessen der Küsten
staaten auf Schutz ihrer Gewässer vor Verschmutzungen 
durch die Schiffahrt als auch den Interessen der schiff
fahrttreibenden Staaten nach unbehinderter Schiffahrt in 
allen Gebieten des Meeres Rechnung tragen. Deshalb war 
es nicht erforderlich, wesentliche Veränderungen an den 
Artikelentwürfen vorzunehmen, die im Ergebnis der
5. Session der Seerechtskonferenz ausgearbeitet worden 
waren. Insbesondere konnte weitgehende Übereinstimmung 
dahingehend erzielt werden, daß der Küstenstaat im Be
reich der ökonomischen Zone und der besonderen Schutz
gebiete nur internationale Regeln und Standards zur 
Verhinderung der Meeresverschmutzung durch Schiffe in 
Kraft setzen kann. Das entspricht den Erfordernissen einer 
ungehinderten Weltschiffahrt, die durch Kontroll- und 
andere Maßnahmen zur Bekämpfung der Meeresver
schmutzung seitens der Küstenstaaten gegenüber auslän
dischen Schiffen nicht gefährdet werden darf.

Bei der wissenschaftlichen Meeresforschung widerspie
gelt der neue Text (Art. 239 ff.) die Übereinkunft, die 
durch das außerordentliche Entgegenkommen der soziali
stischen Staaten gegenüber den Entwicklungsländern er
reicht werden konnte. Danach hat der Küstenstaat das 
Recht, die wissenschaftliche Meeresforschung nicht nur in 
seinen Territorialgewässem, sondern auch in seiner öko
nomischen Zone und auf seinem Feitlandsockel zu geneh
migen oder selbst durchzuführen. In der Regel soll der 
Küstenstaat die Forschung durch ausländische Schiffe ge
nehmigen, wenn sie friedlichen Zwecken und der Erhö
hung der wissenschaftlichen Erkenntnisse im Interesse der 
gesamten Menschheit dient.

Gegen eine solche Festlegung treten insbesondere die 
USA und andere imperialistische Staaten auf, die dem 
Küstenstaat nur das Recht zugestehen wollen, in der öko
nomischen Zone ausschließlich die angewandte Forschung, 
nicht aber die Grundlagenforschung zu genehmigen. Diese 
Forderung ist aber sicher in der Praxis schwer zu realisie
ren, da es, wie die Praxis inzwischen gezeigt hat, keine 
exakte Trennung zwischen beiden Arten der Forschung in 
diesem Bereich gibt. Eine solche Regelung würde prak-


